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„Der Schutzver-
band ist in letzter
Zeit so oft wie
noch nie in seiner
Geschichte mit 
Beschwerden 
über Schwindel-
angebote über-
häuft worden ...“

MAG. HANNES 
SEIDELBERGER
Geschäftsführer
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Liebe Mitglieder!

Der Schutzverband ist seit Anfang dieses Jahres mit einer Flut an Beschwerden von Unter-
nehmern konfrontiert, welche durch Schwindelfirmen und andere unseriöse Anbieter ge-
täuscht oder auch aggressiv belästigt werden.

Diese unlauteren Geschäftspraktiken sind schon seit Jahrzehnten bekannt, haben aber von
Umfang und Intensität her eine neue Dimension erreicht. Von diesen zusammenfassend oft
als Erlagscheinwerbung (oder in Deutschland Adressbuchschwindel) bezeichneten Abzocke -
methoden sind Unternehmer und selbstständig Tätige aller Branchen betroffen.

Bei der Rubrik „Wettbewerbsrecht aktuell“ beschäftigt sich Mag. Georgina Schenner im
Schutzverband mit diesem Themenbereich. Die umfassende Unterstützung, welche wir den
Unternehmern bieten, hat zu weiteren Mitgliedschaften von Interessensvertretungen der
ebenfalls betroffenen Ärzte und Apotheker geführt.

Im Wettbewerbskommentar beschäftigt sich die Verbandsanwältin Dr. Marcella Prunbauer
mit unerbetenen Werbeschreiben und Telefonanrufen als belästigende unangeforderte
 Werbung, wobei es erste Judikatur zum Schwarze-Liste-Verbot der Z 26 des Anhangs zum
UWG gibt. Auch diese Geschäftspraktiken werden oft von unseriösen Anbietern genutzt, um
noch dazu mit falschen Angaben Unternehmer oder Verbraucher zu Vertragabschlüssen zu
verleiten.

Weiters berichten wir in einem Beitrag über die Österreichische Vereinigung für gewerb -
lichen Rechtsschutz und Urheberrecht. Im Rahmen dieser Institution hat der Schutzverband
letztes Jahr die Tagung der LIGA für Wettbewerbsrecht in Wien mitorganisiert und aktuell mit
der Generalversammlung im April das Generalsekretariat dieser renommierten Vereinigung
für die laufende Vorstandsperiode übernommen.

Schließlich finden Sie wieder ausgewählte Informationen in den Rubriken „Gerichtliche
Interventionen“, „Unser juristischer Linktipp“ und „Die ausgewählten OGH-Entscheidun-
gen“. Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und stehen für Fragen wie immer gerne
zur Verfügung.
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DR. MARCELLA 
PRUNBAUER-GLASER
Rechtsanwältin in Wien

4 Recht und Wettbewerb

Unangeforderte Werbung steht je nach
Art des gewählten Kommunikationsmedi-
ums und der Art und Weise, wie an den
Empfänger der Werbebotschaft herangetre-
ten wird, in einem nicht unbeträchtlichen
Spannungsfeld zum Lauterkeitsrecht. Die
modernen Kommunikationstechnologien
ermöglichen es den Werbenden, Werbung
mit relativ geringem Kostenaufwand
schnell, gezielt, an eine Vielzahl von Emp-
fängern zu übermitteln. Damit werden aus
Sicht des Empfängers ungefragt eigenmäch-
tig dessen Ressourcen in Anspruch genom-
men, reguläre Geschäfts- und Organisati-
onsabläufe beeinträchtigt bzw. uner-
wünschte Arbeitsunterbrechungen bewirkt,
dem Empfänger Kosten verursacht und des-
sen Privatsphäre und Recht auf „Informati-
onsfreiheit“ beeinträchtigt. 

Der Multiplikationsfaktor (Stichwort:
Spamming) kann sich zur Plage auswach-
sen. Umgekehrt ist es für seriöse Unterneh-
mer, welche sich solcher Kommunikations-
methoden, insbesondere der Werbung mit-
tels Telefon, Faxgeräten, automatischen An-
rufmaschinen oder elektronischer Post (E-
Mails) gegenüber Adressaten, welche diese
Form der Kommunikation auch wünschen,
bedienen wollen, wichtig, die – engen –
Grenzen, welche ihnen durch sondergesetz-
liche Regelungen und das UWG gesetzt wer-
den, sowie die dazu ergangene Rechtspre-
chung zu kennen und zu beobachten. Dabei

sind gerade bei grenzüberschreitungsge-
neigten Medien auch die möglicherweise
anderen Regelungen der Zielstaaten im
Auge zu behalten.

Schon vor der UWG-Novelle 20071 wur-
den in Österreich Fälle getarnter Privatpost2

sowie unerbetener Telefon- und Telefaxwer-
bung3 ohne weiteres als im Sinne des § 1
UWG sittenwidrige unzulässige Belästigung
beurteilt und lauterkeitsrechtliche Unterlas-
sungsansprüche gegen Unternehmer be-
jaht, die solche Werbemaßnahmen ohne
vorherige Einwilligung des Adressaten
durchführten4. Seit der UWG-Novelle 2007,
mit welcher vor allem die RL 2005/29/EG
vom 11. 5. 2009 über unlautere Geschäfts-
praktiken im binnenmarktinternen Ge-
schäftsverkehr zwischen Unternehmern
und Verbrauchern (RL-UGP) detailgetreu
umgesetzt wurde5, werden unter den An-
hangsverboten der „schwarzen Liste“ unter
Fällen von aggressiven Geschäftspraktiken,
die jedenfalls als unlautere Geschäftsprakti-
ken im Sinne des § 1a Abs 3 UWG gelten, ge-
mäß Z 26 nachstehende Praktiken erfasst: 

„Die Anwerbung von Kunden durch hart-
näckiges und unerwünschtes Ansprechen
über Telefon, Fax, E-Mail oder sonstige für
den Fernabsatz geeignete Medien, außer in
Fällen und in den Grenzen, in denen ein sol-
ches Verhalten gesetzlich gerechtfertigt ist,
um eine vertragliche Verpflichtung durch-
zusetzen. Dies gilt unbeschadet des Artikels

Belästigende unangeforderte Werbung – 
erste Judikatur zum Schwarze-Liste-Verbot 
der Z 26 des Anhangs zum UWG
Die Rechtsprechung hat sich immer wieder mit Fragen von Werbemaßnahmen beschäftigt, 

welche den angesprochenen Kunden unerbeten erreichen und damit zumindest eine Belästigung

darstellen. Allerdings gibt es erstmals eine Entscheidung zu der relevanten Z 26 der „schwarzen

Liste“ als Anhang zum UWG, welche seit der Novelle 2007 in Umsetzung der Richtlinie über 

unlautere Geschäftspraktiken besteht.
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10 der RL 97/7/EG, sowie der Richtlinien
95/46/EG und 2002/58/EG“.

Regelungsziel des Anhangsverbotes der Z
26 ist der Schutz vor qualifizierter Belästi-
gung durch ein Ansprechen zu Zwecken der
Werbung über für den Fernabsatz geeignete
Kommunikationsmittel und Medien. Das
Anhangsverbot ist in Österreich auch auf
den B2B-Bereich anwendbar. Soweit der
Sondertatbestand des Anhangsverbotes
nicht erfüllt ist, ist seit der UWG-Novelle
2007 weiters zu prüfen, ob die konkrete Wer-
bemethode nach der „kleinen Generalklau-
sel“ des Verbotes aggressiver Geschäftsprak-
tiken im Sinne des § 1a UWG verboten bzw.
sonst unter die Generalklausel des § 1 UWG
subsumierbar ist. Ein eigener Sondertatbe-
stand vergleichbar der deutschen Rechts-
lage in § 7 dUWG6, welcher als Grundsatz
ausdrücklich festhält, dass Werbung, obwohl
erkennbar ist, dass der angesprochene
Marktteilnehmer diese Werbung nicht
wünscht, eine unlautere unzumutbare Be-
lästigung darstellt, besteht im österrei-
chischen UWG derzeit (noch) nicht. Eine
kürzlich ergangene erste klarstellende Ent-
scheidung des OGH zum Anhangsverbot der
Z 267 gibt Anlass zu einer überblicksartigen
Standortbestimmung: 

1. SCHWARZE-LISTE-VERBOT 
DER Z 26 DES ANHANGS

1.1. Das per-se-Verbot der Z 26 setzt „hart-
näckiges“ und (kumulativ) „unerwünschtes“
Ansprechen über „für den Fernabsatz geeig-
nete Medien“ voraus. Hinsichtlich der für den
Verbotstatbestand in Frage kommenden Me-
dien hat OGH hat nunmehr in seiner Ent-
scheidung 4 Ob 174/09f klargestellt, dass auch
Briefe, welche in Zeiten elektronischer Kom-
munikation bzw. von E-Mail-Spams, soweit
sie nicht für getarnte Werbung missbraucht
werden, zunächst eine grundsätzlich lauter-
keitsrechtlich unbedenkliche Ansprechform
und nicht in Z 26 ausdrücklich genannt sind,
ebenfalls geeignete „Medien des Fernabsat-
zes“ nach Z 26 des Anhangs sind.8 Damit

wurde im Sinne der Literaturstimmen bestä-
tigt, dass Z 26 keine abschließende Aufzäh-
lung enthält. So kommen als „Medien des
Fernabsatzes“ neben den bereits im Gesetz
aufgezählten und den durch die Judikatur
einbezogenen Briefen grundsätzlich weiters
z.B. SMS-Dienste, Prospekte, Kataloge, sowie
Rundfunk- und Telemedien in Frage.9

1.2. Das verbotene Ansprechen im Sinne
der Z 26 muss „hartnäckig“ und uner-
wünscht erfolgen. Diskutiert wird daher, ob
bereits ein einmaliges Werbeschreiben bzw.
ein einmaliges Ansprechen „hartnäckig“ im
Sinne dieser Bestimmung sein kann10. Der
OGH kommt – zumindest in Fällen briefli-
cher Kontaktnahme – nach einem Vergleich
der verschiedenen Sprachfassungen der RL-
UGP zum Ergebnis, dass erst zumindest zwei
Werbungen im selben Zusammenhang an
denselben Adressaten die „Hartnäckigkeit“
begründen. Schutzobjekt ist der mit dem
verwendeten Fernabsatz-Medium aggressiv
umworbene Kunde und in diesem Verhält-
nis ist das „hartnäckige“ Verhalten zu prü-
fen. Paralleles Verhalten des Werbenden ge-
genüber Dritten (etwa Anrufe bei Nachbarn
oder sonstigen potentiellen Informations-
trägern, um die Kontaktdetails des Werbe-
adressaten zu erforschen) bewirkt insoweit
keine „Hartnäckigkeit“, solange der Werbe-
adressat selbst nur einmal angesprochen
wird. Der OGH hat damit letztlich einen eu-
roparechtlichen Begriff des Anhangsverbo-
tes der RL-UGP ohne Vorabentscheidungs-
ersuchen an den EuGH durch Richtlinien-
Interpretation selbst gelöst.

1.3. Wann eine Werbung „unerbeten“ ist,
richtet sich nach dem Grundsatz der vorhe-
rigen Einwilligung und im Wesentlichen
nach den Erfordernissen, wie sie in § 107
TKG bzw. § 5c Abs. 3 KSchG, womit in Öster-
reich die gemeinschaftsrechtlichen Vorga-
ben der Datenschutz-RL für elektronische
Kommunikation 2002/58/EG bzw. der Fern-
absatz-RL 97/7/EG umgesetzt wurden11,
festgelegt sind. 
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Der OGH hat geklärt,
dass auch postalische
Schreiben unter das
per-se-Verbot des uner-
wünschten Ansprechens
der Z 26 des Anhangs
zum UWG fallen und
zumindest bei diesen
erst zwei Werbungen
im gleichen Kontext 
an dieselbe Person 
als hartnäckig gelten.



Ein erwünschtes An-
sprechen liegt vor,
wenn keine vorherige
Einwilligung erfolgt ist,
zu Werbezwecken z. B.
via Telefon oder E-Mail
kontaktiert zu werden.
Dabei muss man auch
zumindest hinreichend
klar umschreiben, für
welches Unternehmen
geworben werden darf.

Nach dem in Österreich so wie auch in
Deutschland geltenden „Opt-in“-Prinzip
sind gemäß § 107 TKG Anrufe – einschließ-
lich das Senden von Telefaxen – sowie die
Zusendung einer elektronischen Post (E-
Mails) – einschließlich SMS – zu Werbezwe-
cken ohne vorherige Einwilligung unzulässig.
Für E-Mails und SMS ist die vorherige Ein-
willigung des Empfängers außerdem unab-
hängig vom Werbezweck notwendig, wenn
diese elektronische Post an mehr als 50
Empfänger gerichtet ist, es sei denn, der Ab-
sender hat die Kontaktinformation für die
Nachricht im Zusammenhang mit dem Ver-
kauf oder einer Dienstleistung an seine Kun-
den erhalten, die Nachricht erfolgt zur Wer-
bung für ähnliche Produkte (Dienstleistun-
gen), der Empfänger hat klar und deutlich
die Möglichkeit erhalten, eine solche Nut-
zung der elektronischen Kontaktinforma-
tion bei der Erhebung und bei jeder Über-
tragung kostenfrei und problemlos abzuleh-
nen und der Empfänger hat die Zusendung
nicht von vornherein durch Eintragung in
die sogenannte „Robinson-Liste“ gemäß § 7
Abs 2 ECG abgelehnt.12 Nach § 5 c KSchG ist
der Unternehmer gegenüber Verbrauchern
verpflichtet, bestimmte Informationen vor
Abgabe der Vertragserklärung klar und ver-
ständlich in einer dem Fernabsatzkommu-
nikationsmittel angepassten Art und Weise
zu erteilen.

Unter Berücksichtigung der gemein-
schaftsrechtlichen Definitionen wird unter
„Einwilligung“ nur eine Willensbekundung,
die ohne Zwang, für den konkreten Fall und
in Kenntnis der Sachlage erfolgt, zu verste-
hen sein.13 An das Vorliegen einer Einwilli-
gung, für die den werbenden Unternehmer
die Beweislast trifft, sind im Sinne des
Schutzzweckes strenge Anforderungen zu
stellen. Die Rechtsprechung zu den Anfor-
derungen an die Einwilligung ist in Öster-
reich nach den ersten zu Recht strengen
Entscheidungen noch vor der UWG-Novelle
2007, wonach bereits der Anruf bezüglich ei-
ner Zustimmung für künftige Werbeanrufe
oder ein Nachtelefonieren nach Mailings als

unlauter beurteilt wurde14, bislang spärlich.
Ob für die österreichische Rechtslage – an-
ders als in Deutschland – eine konkludente
Einwilligung genügen kann, ist, soweit er-
sichtlich, noch nicht entschieden. Eine bloß
vermutete Einwilligung wird aber auch in
Österreich keinesfalls ausreichen.15

Im Übrigen wird wegen der vergleichba-
ren Rechtslage die in Deutschland umfang-
reich geführte Diskussion zur notwendigen
Konkretisierung der Einwilligung auf eine
hinreichend klare Umschreibung, für wel-
ches Unternehmen und für welche konkre-
ten Produkte geworben werden darf, wei-
ters, dass sich die einmal erteilte Einwilli-
gung auf den bestimmungsgemäßen, mit
der Einwilligung verfolgten Zweck be-
schränkt, daher unter Umständen auch
durch Zeitablauf erlöschen kann16, bzw. die
Grenzen bzw. Unzulässigkeit der Umgehung
dieser Einwilligungserfordernisse durch das
„Opt-in“-Prinzip umgehende „Opt-out“-Re-
gelungen, etwa in AGB, herangezogen wer-
den können17.18

Daraus folgen erhebliche Sorgfalts-, Prüf–
und kontinuierliche Verifizierungspflichten
des Datenbestandes sowohl in Bezug auf
eine ursprünglich mängelfrei und gültig zu-
stande gekommene Einwilligungserklärung
als auch hinsichtlich deren aufrechten Be-
standes für seriöse Unternehmer, welche
derartige Fernabsatz-Medien für Werbezwe-
cke einzusetzen beabsichtigen. Dies nicht
nur im Hinblick auf das Per-se-verbot der 
Z 26 des Anhangs, sondern auch und vor
 allem im Hinblick auf die „Auffangtat -
bestände“ der §§ 1a, 1 UWG.

2. UNLAUTERE AGGRESSIVE GESCHÄFTS-
PRAKTIKEN IM SINNE DES § 1A UWG

Soweit der Anhangstatbestand der Z 26
mangels z. B. „Hartnäckigkeit“ bzw. der ku-
mulativen Erfordernisse nicht erfüllt ist,
sind dennoch die Schranken des § 1a UWG
einzuhalten. Eine Geschäftspraktik ist im
Sinne des § 1a UWG aggressiv, wenn sie ge-
eignet ist, die Entscheidungs- oder Verhal-
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tensfreiheit eines Marktteilnehmers in Be-
zug auf das Produkt durch Belästigung, Nö-
tigung oder durch unzulässige Beeinflus-
sung wesentlich zu beeinträchtigen und ihn
dazu zu veranlassen, eine geschäftliche Ent-
scheidung zu treffen, die er andernfalls nicht
getroffen hätte. Damit werden Art 8 und 9
RL-UGP umgesetzt.

In der Literatur wird kritisiert, dass infolge
der Legaldefinition einer „Geschäftspraktik“
(§ 1 Abs. 4 Z 2 UWG) bzw. einer „geschäftli-
che Entscheidung“ (§ 1 Abs. 4 Z 7 UWG) pro-
blematische Sachverhalte, die nicht unter
diese Definitionen fallen, gemäß § 1 Abs. 1
Z 1 UWG nur noch im B2B-Bereich releviert
werden könnten, was eine – ungewollte
– Schutzlücke zu Lasten der von derartigen
Werbemethoden betroffenen Verbraucher
ergeben würde19; weiters, dass das Erforder-
nis der wesentlichen Beeinträchtigung der
geschäftlichen Entscheidungsfreiheit in der
Regel in der Mehrzahl der praktisch relevan-
ten Werbemaßnahmen für gerade nicht
(mehr) im Sinne der Z 26 des Anhangs „hart-
näckige“ Werbemails, -SMS, -faxe, welche
‚bloß‘, vermutlich aber de facto sogar sehr
belästigend und störend sind, nicht zutrifft,
weil diese (vielleicht gerade deshalb?) nicht
geeignet sind, im Sinne des § 1a UWG die
geschäftliche Entscheidungsfreiheit wesent-
lich zu beeinflussen, daher nicht unter § 1a
UWG subsumierbar seien. Dies mit Aus-
nahme ungebetener Telefonwerbung („cold
calling“), wo in der Regel der „Überrumpe-
lungseffekt“ in Bezug auf eine potentielle
Geschäftsentscheidung und die Belästigung
wesentlich stärker ist.20

Insoweit war in 4 Ob 174/09f ein nicht als
Privatpost getarnter bloß einmaliger Brief
eines Beraters in Versicherungsangelegen-
heiten, welcher Unfallopfern nach (privater)
Ausforschung deren Kontaktadresse über
Dritte seinen Tätigkeitsbereich im Zusam-
menhang mit außergerichtlicher Schadens-
regulierung darstellte und seine diesbezüg-
lichen Leistungen anbot, inhaltlich, aber
auch infolge des zeitlichen Abstandes seit
dem Unfallgeschehen unter den Umstän-

den des dortigen spezifischen Sachverhaltes
kein im Sinne des § 1a UWG aggressiver An-
griff mehr auf die Entscheidungsfreiheit des
Umworbenen in einer Notlage.

Letztlich wird die Abgrenzung durch Ge-
wichtung der Belästigungsaspekte durch die
Rechtsprechung erfolgen müssen und Klä-
ger werden jeweils zu den Belästigungs-
aspekten im Sinne des § 1a UWG im Verfah-
ren vorzubringen haben. Aus praktischer
Sicht ist aber maßgebend, ob im Ergebnis
nach den Umständen des Einzelfalls eine
Geschäftspraktik bzw. Verhaltensweise als
unlauter zu unterlassen bzw. zu untersagen
ist, weniger, welche abstrakt wissenschaft-
lich korrekte Subsumption zu welchem der
mehreren in Frage kommenden Verbotstat-
bestände führt.

3. AUFFANGTATBESTAND 
GENERALKLAUSEL § 1 UWG

Wie schon vor der UWG-Novelle 2007 bleibt
die „große Generalklausel“ des § 1 UWG der
Auffangtatbestand für unlautere unangefor-
derte, nicht erwünschte Werbung, welche
nicht ohnedies bereits nach den vorange-
gangenen Prüfungsschritten zu untersagen
ist.

In Frage kommen zunächst Rechtsbruch-
tatbestände, das heißt Fälle des unlauteren
Vorsprungs im Wettbewerb durch Über-
schreitung der gesetzlichen Schranken, wel-
che für alle Mitbewerber gleichermaßen gel-
ten, sohin Verstöße gegen die solche Werbe-
methoden außerhalb des UWG regelnden
Vorschriften, wie § 107 TKG, § 5 KSchG, § 7
ECG. Darüber hinaus schon nach bisheriger
Rechtslage unlautere belästigende Kunden-
fangmethoden, wobei der zivilrechtliche und
grundrechtliche Schutz der Privatsphäre
einfließt.21

Infolge der UWG-Novelle wird in der
österreichischen Fachliteratur diskutiert, ob
die strukturelle Anpassung des UWG an die
Gliederung der RL-UGP im Zuge der Umset-
zung derselben und damit die oben nach-
vollzogene Prüfschematik nach den neuen
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Tatbeständen dazu führt, dass etwa eine un-
angeforderte einmalige E-Mail, Fax, SMS oder
sonstige einmalige Werbebotschaften mittels
zum „Fernabsatz geeigneter Medien“ nicht
mehr unlauter im Sinne § 1 UWG sein könn-
ten22. Die Entscheidung 4 Ob 174/09 f (ein-
maliges Briefwerbeschreiben) trägt zu dieser
Fragestellung infolge des spezifischen Sach-
verhaltes wenig bei und befasst sich mit den
Tatbestandvoraussetzungen des Anhangs-
verbotes der Z 26. Liegt kein „hartnäckiges“
Ansprechen vor, besagt dies noch nichts da-
rüber, ob ein einmaliges Ansprechen nicht
dennoch unter § 1 UWG unlauter ist. 

Der BGH hat demgegenüber kürzlich in
Bezug auf E-Mails klargestellt, dass „jede
Werbung unter Verwendung elektronischer
Post ohne vorherige Einwilligung des Adres-
saten im Sinne des § 7 Abs 3 d UWG eine un-
zumutbare Belästigung“ darstellt und diese
Wertung des dUWG zur Vermeidung von
Wertungswidersprüchen beim zivilrechtli-
chen Persönlichkeitsrechteschutz ebenfalls
heranzuziehen sei. Demgemäß kann bereits
die einmalig unverlangte Zusendung einer
E-Mail mit Werbung einen rechtswidrigen
Eingriff am eingerichteten Gewerbebetrieb
darstellen.23 Unverlangt zugesandte E-Mails
beeinträchtigen den Betriebsablauf; mit
dem Sichten und Aussortieren ist zusätzli-
cher Arbeitsaufwand verbunden. Der Zu-
satzaufwand mag sich für eine einzelne Mail
noch im Rahmen halten, sofern aus dieser
bereits aus dem Betreff erkennbar ist, dass
es sich um Werbung handelt (– was, wie die
Erfahrung zeigt, selten der Fall ist –). Aller-
dings ist mit einem immer weiteren Um-
sichgreifen solcher Methoden und der Zu-
sendung vieler einzelner Mails durch viele
Absender zu rechnen, falls die Übermittlung
jeweils einzelner Mails zulässig sein sollte.

Diesen lebensnahen Erwägungen des
BGH ist nichts hinzuzufügen und sie sind im
Sinne einer wertungswiderspruchsfreien
Beurteilung des UWG in Verbindung mit
dem zivil- und grundrechtlichen Persön-
lichkeitsschutz des § 16 ABGB gleicherma-
ßen für Österreich gültig und schließen

nahtlos an die zutreffende Rechtsprechung
des OGH vor der UWG-Novelle 200724 an. In
der Tat ist aus Sicht des Werbeempfängers
die Intensität des Eingriffs in die Privat- oder
Unternehmenssphäre mit aufgedrängten
unangeforderten E-Mails gleich unange-
nehm, ob es sich nun um ein Mail handelt
oder um ein dann „hartnäckiges“ Zweites
desselben Absenders. Die Belästigung wird
unerträglich, wenn mehrere Absender gar
zusammen agieren oder die Möglichkeiten
des Internet zu einem „multiplen“ Versand
über mehrere Adressen nützen. 

Der BGH bejaht (aus Gründen der Klage-
legitimation) den Anspruch auf einer An-
spruchsgrundlage außerhalb des UWG. In-
soweit steht die Beurteilung des OGH in 4
Ob 174/09f, welche auf das per-se-Verbot
der Z 26 in Bezug auf eine „normale“ Brief-
werbung abstellt, noch nicht im Wider-
spruch zum BGH. Dennoch wird die Weiter-
entwicklung der Rechtsprechung in
Deutschland und Österreich insbesondere
in Bezug auf einmalige Mail-Werbung span-
nend. Folgt man der Argumentation des
BGH ist weiterhin eine im Sinne des § 16
ABGB unzumutbare Belästigung im Verhält-
nis B2C auch für einmalige unaufgeforderte
E-Mail-Werbung unlauter, allenfalls eben
über Verstoß gegen § 16 ABGB.

4. AUSBLICK

Die engen lauterkeitsrechtlichen Schranken,
innerhalb welcher dieser Werbemethoden
nur lauter durchgeführt werden können,
werden, so zeigt die Praxis, von eher nur we-
nigen seriösen Unternehmen eingehalten.
Die praktischen Schwierigkeiten und Kosten
der Durchsetzbarkeit berechtigter Ansprü-
che gegen in der Regel schwer identifizier-
bare Werbende im Ausland scheinen den un-
zutreffenden Eindruck zu begünstigen, dass
das Internet diesbezüglich noch ein weitge-
hend rechtsdurchsetzungsfreier Raum sei. Es
wird daher zu beobachten sein, wann und in
welche Richtung die Rechtsprechung des
OGH sich weiter entwickeln wird.
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18Wenn der OGH in 4 Ob
174/09f im Zusammenhang
mit der Betonung, dass das
„hart näckige“ Ansprechen für
den Tatbestand der Z 26 kumu-
lativ erfordere, dass das An-
sprechen auch unerwünscht sei
und in diesem Zusammenhang
ausführt, dass „von Letzterem
hier keine Rede sein kann, weil
der Adressat dem Beklagten
weder vorbeugend („Robinson-
Liste“) noch aus  gegebenem
Anlass eine weitere Kontaktauf-
nahme untersagt hat“, so kann
sich wohl nur auf den spezifi-
schen Sachverhalt und den
Kontext mit dem weiteren Hart-
näckigkeitserfordernis bezie-
hen. Eine den ungebeten Wer-
benden aus seiner lauterkeits-
rechtlichen Haftung exkulpie-
rende Verpflichtung des unge-
beten mit Werbung Konfrontier-
ten, sich vorbeugend in die
„Robinson-Liste“ eintragen zu
lassen oder bei sonstiger Ver-
mutung der Zustimmung eine
weitere Kontaktaufnahme zu
untersagen, besteht nicht.

19
Vgl Handig, ÖBl 2008, 13;
Burgstaller in Wiebe/Kodek, 
UWG RZ 58ff zu § 1a UWG.

20
Burgstaller, aaO, mwN.

21
Vgl 4 Ob 59/00f- Black Jack.

22
Handig, ÖBl 2008, 13.

23
BGH vom 20.5.2009 – 1 ZR
218/07 – WRP 2009, 1246 – 
E-Mail Werbung II; Sack, Indi -
vidualschutz gegen unlauteren
Wettbewerb – Anmerkung zur
BGH-Entscheidung „E-Mail-
Werbung II“, WRP 2009,
1330.
Angemerkt sei, dass der BGH
auf eine Anspruchsgrundlage
außerhalb des UWG zurückgriff/
zurückgreifen musste, da er
eine wettbewerbsrechtliche Ak-
tivlegimitation (infolge fehlen-
der Mitbewerbereigenschaft des
Klägers) verneinte. Diese Argu-
mentationskrücke wäre mE aus
Sicht der österreichischen
Rechtslage im Hinblick auf das
in stRspr anerkannte „Wettbe-
werbsverhältnis ad hoc“ nicht
notwendig.

24
Siehe oben FN 2.



WORUM GEHT’S?
Unternehmer möchten naturgemäß in di-
versen Branchenverzeichnissen präsent
sein, um effizient und möglichst flächende-
ckend aufzutreten. Nicht erwünscht sind je-
doch kostspielige Einträge in private Ver-
zeichnisse, in die ein Unternehmer nur
trickreich hineingeraten ist und die – weil
unbekannt – leider auch vollkommen wert-
los sind. Wer sucht schon auf einer CD-ROM
eines unbekannten Anbieters oder auf einer
eigenartig anmutenden Homepage nach ei-
nem Unternehmen?

Unseriöse Anbieter von Branchenbü-
chern bedienen sich bei der Kundenakquise
daher einiger „Maschen“ – und das quanti-
tativ sehr erfolgreich. Wir im Schutzverband
gegen unlauteren Wettbewerb werden täg-
lich von getäuschten Mitgliedern kontaktiert
und können diese Opfer von Schwindelfir-
men unterstützen, um aus solchen mehr-
jährigen Verträgen mit Jahresbeiträgen oft
um die € 1.000 wieder herauszukommen.
Letztes Jahr sind allein rund 100 solcher
Schwindelfirmen in Österreich aktiv gewe-
sen, wobei dies aufgrund unserer laufenden
Interventionen in aller Regel vom Ausland
aus gemacht wird.

DIE MASCHEN
Paradebeispiel für solche Akquisemethoden
ist ein Anruf – nicht selten gerade zu be-
trieblichen Stoßzeiten – mit der unschuldi-
gen Frage nach einer Verlängerung des an-
geblich bestehenden Branchenbucheintra-
ges. Die verwunderten Unternehmer lehnen
in der Regel ab, weil sie sich schließlich an
keine Vertragsbeziehung mit dem Anrufer

erinnern können. Daraufhin wird um eine
kurze Bestätigung der Stornierung auf ei-
nem Faxformular gebeten. Da soeben die
Lage telefonisch besprochen und aufgeklärt
worden ist, durchsuchen die Unternehmer
das anschließend einlangende Fax nicht auf
dubiose Klauseln. Mit der Unterschrift wird
allerdings nicht der angekündigten Stornie-
rung – die scheinbar hinter dem Vermerk
„läuft automatisch aus, wird danach nicht
verlängert“ steckt – zugestimmt, sondern ei-
nem neuen Auftrag zur Eintragung! Die Ver-
tragskonditionen finden sich im kleinstge-
druckten Fließtext oder auf sonst schwer
nachvollziehbare Weise wie im Beispiel Mac
Media Ltd – finden Sie Laufzeit, Auflagenan-
zahl und Preis? Auch eine Media Austria De-
sign agiert mit der gleichen Masche, um nur
zwei von vielen zu nennen.

Weiteres Musterbeispiel wie bei der GS
Medien & Verlags GmbH sind Formulare für
Eintragungen in scheinbar offizielle Ver-
zeichnisse („Branchenregister“, „Firmenre-
gister“, „Firmenverzeichnis“) oder aber Be-
zeichnungen, die eine Verbindung zu den
Telefonbüchern von Herold oder auch Goo-
gle herstellen („Gelbes Branchenbuch“,
„Gelbe Seiten“, „Datenanmeldung zu Goo-
gle“). Dabei wird den Unternehmern ein be-
reits bestehender Eintrag vorgetäuscht, weil
auf dem Formular zur Korrektur bzw. Ergän-
zung der angegebenen Daten aufgefordert
wird. Die Betroffenen gehen somit aufgrund
der Aufmachung des Formulars davon aus,
dass sie bloß die Korrektur bestätigen, je-
doch stimmt derjenige damit einem neuen
Vertrag zur Eintragung in ein privates und
im Übrigen kostenpflichtiges Verzeichnis zu.
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MAG. GEORGINA 
SCHENNER
Schutzverband

Die Schwindelwelle – Hintergründe und Hilfe
Der Schutzverband schreitet als einzige Institution umfassend gegen irreführende 

Eintragungsangebote ein, welche z.B. als scheinbar offizielle Register oder bloße 

Korrekturabzüge präsentiert werden. Er hat eine strenge Rechtsprechung erreicht 

und betreut betroffene Unternehmer bei der Abwehr dieser Forderungen.



Grundeinträge in den tatsächlich allgemein
bekannten Verzeichnissen wie den Gelben
Seiten von Herold oder dem Firmen A-Z der
Wirtschaftskammer sind nämlich kostenlos.

Eine Beschwerdewelle hat uns auch zum
„online-branchenverzeichnis“, das von der
IHG Business Data SL betrieben wird, er-
reicht. Hier wurde ein Korrekturabzug mit
dem Zusatz „Änderungen kostenlos“ zuge-
stellt, wodurch unzählige Unternehmer von
einer kostenlosen Eintragung ausgingen, bei
der bloß Kontaktdaten zu prüfen und er-
gänzen seien. Gebunden wurden die Betrof-
fenen jedoch mit ihrer Unterschrift für drei
Jahre zu einem monatlichen Preis von 43 €
netto. Der Verzeichnisbetreiber gibt im Üb-
rigen vor, im österreichischen Wals-Him-
melreich ansässig zu sein. Tatsächlich steht
ein spanisches Unternehmen dahinter. In
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen er-

fahren entsetzte österreichische Opfer, die
sogar mit anwaltlichen Mahnungen aus
Spanien konfrontiert werden, vom Gerichts-
stand Madrid und dem vereinbarten spani-
schen Recht. 

Besonders im Zuge von Unternehmens-
gründungen bzw. -veränderungen oder in
zeitlicher Nähe zu einer Telefonbuchverlän-
gerung werden die Schwindelfirmen gerne
aktiv, um die Verwechslungsgefahr auszu-
nutzen.

DIE SCHWACHSTELLEN IM UNTERNEHMEN
Warum so viele Unternehmen unseriösen
Verzeichnisanbietern auf den Leim gehen,
lässt sich aus der Unternehmensstruktur er-
klären. Die meisten österreichischen Be-
triebe sind klein- und mittelständische Un-
ternehmen oder Ein-Personen-Unterneh-
men, die oft nicht über die Erfahrung mit tü-
ckischen Eintragungsangeboten verfügen.
In größeren Unternehmen wäre die Füh-
rungsebene zwar wohl meistens in der Lage,
die üblichen Maschen zu durchschauen, al-
lerdings werden scheinbar erforderliche Be-
stätigungen im Sinne der Arbeitsteilung auf
Sacharbeiterebene erledigt, wo es leichter zu
einer Täuschung durch die Aufmachung der
Formulare kommt. Dazu kommt noch, dass
man seiner Tätigkeit gewissenhaft nachgeht
und daher seine Daten immer auf den letz-
ten Stand bringen will, wenn ein solcher
scheinbarer Korrekturabzug eines vermeint-
lich bestehenden Eintrages übermittelt
wird.

WIE KÖNNEN WIR HELFEN?
Wenn das Malheur passiert ist, unterstützt
der Schutzverband gegen unlauteren Wett-
bewerb seine betroffenen Mitglieder in
mehrfacher Weise. Einerseits intervenieren
wir nachdrücklich direkt bei der Schwindel-
firma aufgrund des Wettbewerbsverstoßes
nach § 28a und auch § 2 UWG, falls notwen-
dig gerichtlich, wobei der Schutzverband
eine strenge Rechtsprechung bei diesem so-
genannten Erlagscheinschwindel erwirkt
hat. Der OGH hat dazu insbesondere fol-
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gendes entschieden: „Ein Werbeschreiben
fällt nur dann nicht unter § 28a UWG, wer
bei Anbahnung einer Geschäftsbeziehung
unter Verwendung von Zahlscheinen oder
ähnlichen Drucksorten wirbt, wenn in einer
ohne jeden Zweifel ausschließenden Weise
darauf hingewiesen wird, dass es sich ledig-
lich um ein privates Vertragsangebot
 handelt.“ 

Andererseits unterstützen wir die mitun-
ter verzweifelten und nervösen Unterneh-

mer in ihrer Vorgangsweise gegenüber den
hartnäckigen Schwindelfirmen, da sie sich
nach der abgegebenen Unterschrift wie aus
heiterem Himmel mit hohen Rechnungen
konfrontiert sehen. Alle Versuche, den Ver-
zeichnisanbietern das Missverständnis zu
erklären, scheitern. Regelmäßig erhalten die
Unternehmer nach der Rechnung eine be-
drohliche Mahnung nach der anderen. Für
diese Fälle können wir ein immer individu-
ell abgestimmtes Rücktrittsschreiben für

Nummer 175 Juni 2010 56. Jahrgang 11

SCHENNER, Die Schwindelwelle – Hintergründe und Hilfe



eine Irrtumsanfechtung zur Verfügung stel-
len und im Hinblick auf die Mahnscheiben
aus unserer Erfahrung angemessene
Schritte empfehlen. Sehr irritierend ist für
die meisten Unternehmer, wenn Inkassobü-
ros oder gar Rechtsanwälte mit Klagsdro-
hungen auf Zahlung (der ungerechtfertigten
Forderung) drängen. Auch hier können wir
unsere Mitglieder mit Rat und Tat laufend
via E-Mail betreuen. Sollten die Unterneh-
mer tatsächlich geklagt werden, garantieren
wir eine Gegenklage wegen verbotener
Fruchtziehung. Dazu kommt es allerdings
nur in Ausnahmefällen.

WER SIND UNSERE MITGLIEDER?
Jeder betroffene Unternehmer, dessen Fach-
gruppe in der Wirtschaftskammer Mitglied
beim Schutzverband ist, wird von uns in der
Auseinandersetzung mit Schwindelfirmen
engagiert betreut. Durch die erzielten Er-
folge bei den immer häufiger werdenden
Schwindelwellen sind auch andere Interes-
sensvertretungen wie die niederösterrei-
chische Ärztekammer oder der österrei-
chische Apothekerverband dem Schutzver-
band gegen unlauteren Wettbewerb beige-
treten. Von den betroffenen Unternehmern
wird diese Unterstützung sehr geschätzt,
weil sie sich sonst nicht in der Lage sehen,
mit diesen Forderungen umzugehen.
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Das Lauterkeitsrecht schützt Unternehmer auch vor irreführenden und aggressiven Ge-
schäftspraktiken von Schwindelfirmen. Diese versuchen unter der Vortäuschung falscher

Tatsachen oder mit anderen unlauteren Verhaltensweisen, Firmen zu einem letztendlich

für sie wertlosen Vertragsabschluss für ein Branchenverzeichnis oder ähnliche Angebote

zu verleiten. 

Zahlreiche Informationen zu dieser Erlagscheinwerbung bzw. diesem Adressbuch-

schwindel und den einzelnen Fällen bietet eine private Initiative engagierter Personen aus

Deutschland unter www.verbraucherabzocke.info. Auf der Infoseite werden unter den Kategorien Verbraucherabzocke im Internet, Anzeigenschwindel

und Adressbuchschwindel ein Firmenverzeichnis, aber auch Hinweise zu Widerruf- und Rücktrittsrechten veröffentlicht.

Weiters sind Links zu anderen hilfreichen Angeboten, Pressebeiträgen und anderen Ansprechpartnern auf dieser Website abrufbar. Bei den recht-

 lichen Informationen ist allerdings zu beachten, dass dies unter dem Gesichtspunkt der deutschen Rechtsordnung beleuchtet wird. Für eine nähere

Beurteilung der österreichischen Rechtslage steht der Schutzverband seinen Mitgliedern jederzeit zur Verfügung.

Als Plattform für Informationen über diese dubiosen Firmen samt Erfahrungsberichten ist dieser Internetauftritt für österreichische Betroffene eben-

falls wertvoll, weil hinter vielen irreführenden Angeboten in Österreich wiederum Personen oder Netzwerke aus Deutschland stehen. Auch der

Schutzverband befindet sich in einem Informationsaustausch mit diesen Betreibern, um möglichst effizient gegen diese Praktiken vorgehen zu können.

UNSER JURISTISCHER LINKTIPP



Aktuelle Ausgabe 
der ÖBl

Die Österreichische Vereinigung für gewerb-
lichen Rechtsschutz und Urheberrecht (ÖV)
wurde 1958 gegründet. Seit 1952 gab es
schon die „Österreichischen Blätter für ge-
werblichen Rechtsschutz und Urheber-
recht“ („ÖBI“), die als Mitteilungsblatt der
Ständigen Delegiertenversammlung für ge-
werblichen Rechtsschutz, der österrei-
chischen Landesgruppen der Internationa-
len Vereinigung für gewerblichen Rechts-
schutz („AIPPI“) und der Internationalen
Liga gegen unlauteren Wettbewerb („LIGA“)
sowie des Österreichischen Verbandes der
Markenartikel-Industrie als Beilage zur Zeit-
schrift „Die Industrie“ herausgegeben wur-
den (die Beilage konnte auch gesondert
abonniert werden). Die redaktionelle Lei-
tung der ÖBl hatten RA Dr. Fritz Schönherr
und PatA Dr. Alexander Sonn inne, welche
als Gründungsväter der Vereinigung anzu-
sehen sind.

Der dann gebildete Verein hatte die Auf-
gabe, auch die anderen österreichischen Or-
ganisationen auf dem Gebiet des gewerbli-
chen Rechtsschutzes aufzunehmen. Dazu
gehörten die Landesgruppen der AIPPI und
der LIGA. Wie in dem Bericht über die Grün-
dung der Vereinigung ausgeführt wurde,
sollten die in den drei Organisationen ver-
tretenen Unternehmer, öffentlichen Körper-
schaften, Richter, Professoren, Rechtsan-
wälte und Patentanwälte, die mit den Pro-
blemen des gewerblichen Rechtsschutzes
durch praktische und theoretische Interes-
sen eng verbunden waren, in der Vereini-
gung konzentriert und dadurch vereinfacht
und intensiver zusammenarbeiten können.
Darüber hinaus sollte auch ein Forum ge-

schaffen werden, das in Österreich Fragen
des Urheber- und Leistungsschutzrechts be-
handelt (Auszüge aus Peter Pöch, Gedanken
zur Geschichte der Österreichischen Verei-
nigung für gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht, ÖBl 1998, 160).

Seit der Gründung ist die ÖV Herausgeber
der Österreichischen Blätter für gewerbli-
chen Rechtsschutz und Urheberrecht
(„ÖBl“), welche im Verlag Manz als juristi-
sche Fachzeitschrift 6mal pro Jahr erschei-
nen. Weiter ist die Vereinigung gemeinsam
mit dem Manz-Verlag Veranstalter des ÖBl-
Seminars. Dieser alljährliche Überblick von
Experten zu Lauterkeitsrecht, Markenrecht,
Musterrecht, Patentrecht, Urheberrecht und
Wettbewerbsrecht fand 2010 schon zum 16.
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Schutzverband übernimmt Generalsekretariat der ÖV
Der Schutzverband ist seit längerer Zeit nicht nur in der Arbeitsgruppe UWG im Wirtschaftsministerium,

sondern auch in der Österreichischen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht

(ÖV) und der Landesgruppe der Internationalen LIGA für Wettbewerbsrecht (LIDC) aktiv.

MAG. HANNES SEIDELBERGER



Mal Anfang Mai in der Wirtschaftskammer
Österreich mit rund 160 Teilnehmern und
zahlreichen hochkarätigen Vortragenden
statt.

Darüber hinaus gibt die ÖV seit ihrer
Gründung Stellungnahmen zu Gesetzesent-
würfen ab und veranstaltet regelmäßig Vor-
träge und Seminare. Dazu hält den Kontakt
zu internationalen Organisationen und bie-
tet ein wissenschaftliches Diskussionsfo-
rum.

Schließlich stehen als internationale Zu-
satzmitgliedschaften die erwähnten inter-
nationalen Organisationen AIPPI (Interna-
tionale Vereinigung für gewerblichen
Rechtsschutz) und die LIDC (Internationale
Liga für Wettbewerbsrecht) offen, welche
Sektionen innerhalb der ÖV sind. Die AIPPI
(gegründet 1897 unter Mitwirkung der da-
maligen österreichischen Landesgruppe)
fördert in Zusammenarbeit mit Behörden,
Richtern und Hochschulen den Schutz geis-
tiger und gewerblicher Leistungen auf inter-
nationaler Ebene. Die LIGA (gegründet 1930
auch mit einer österreichischen Landes-
gruppe) ist eine unabhängige internationale
wissenschaftliche Vereinigung. Zu ihren Zie-
len zählt insbesondere die Förderung eines
freien, gesunden und lauteren Wettbewerbs.

Der Schutzverband ist durch seinen Ge-
schäftsführer Mag. Hannes Seidelberger
schon länger im Vorstand der Österrei-

chischen Vereinigung für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht vertreten.
Letztes Jahr hat er maßgeblich an der Orga-
nisation der LIGA-Tagung in Wien mitge-
wirkt, über welche wir in der letzten Aus-
gabe von Recht und Wettbewerb ausführlich
berichtet haben.

Bei der aktuellen Generalversammlung
der ÖV im April 2010 ist Rechtsanwalt Dr.
Michael Meyenburg zum neuen Präsiden-
ten, Mag. Hannes Seidelberger zum neuen
Generalsekretär und Dr. Christian Schuma-
cher von Schönherr Rechtsanwalte zum
neuen Schatzmeister der Vereinigung be-
stellt worden. Die bisherigen Präsidenten
Patentanwalt Dr. Helmut Sonn und Rechts-
anwalt Dr. Peter Pöch wurden zu Ehrenprä-
sidenten gewählt (siehe Bild). 

Weiters wurden Mag. Huberta Maitz-
Strassnig von der Wirtschaftskammer Öster-
reich als 1. Vizepräsidentin, DI Dr. Rainer
Beetz von Sonn Patentanwälte als 2. Vize-
präsident und Präsident der AIPPI Öster-
reich, Rechtsanwältin Dr. Marcella Prun-
bauer als 3. Vizepräsidentin, Patentanwalt
DI Marc Keschmann als Generalsekretär der
AIPPI Österreich, Mag. Ingrid Schopf von
der Industriellenvereinigung als stellvertre-
tende Generalsekretärin und Rechtsanwalt
Dr. Lothar Wiltschek als ÖBl–Beauftragter
bestimmt. Der weitere Vorstand umfasst
Rechtsanwalt Dr. Harald Jahn, DI Alois Pe-
ham von Siemens Österreich, DI Friedrich
Schweinzer von Andritz, Dr. Astrid Ablasser-
Neuhuber von bpv Hügel Rechtsanwälte, Dr.
Christian Handig von der Wirtschaftskam-
mer Wien, Rechtsanwalt Dr. Max W. Mosing
und Mag. Rainer Schultes von enwc Rechts-
anwälte. Prof. Dr. Guido Kucsko als ÖBl-Se-
minar–Beauftragter und die AIPPI-Delegier-
ten Rechtsanwalt Dr. Christian Gassauer-
Fleissner, Rechtsanwalt Dr. Sascha Salomo-
nowitz und Patentanwalt DI Peter Pawloy er-
gänzen die neue Führung in der ÖV.

Für weitere Fragen oder Details zu einer
Mitgliedschaft sind Sie herzlich eingeladen,
sich unter office@oev.or.at beim Generalse-
kretariat zu melden.

14 Recht und Wettbewerb

Wettbewerbsrecht aktuell

Ehrenpräsidenten Sonn
und Pöch der ÖV
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In der ersten ausgewählten Entscheidung
des OGH (4 Ob 187/09t vom 16.12.2009) hat
er die Judikaturlinie wiederholt, wonach bei
einer zulässigen Werbung mit „statt-Prei-
sen“ aus dem Wortlaut oder dem Gesamt-
bild der Ankündigung mit ausreichender
Deutlichkeit erkennbar sein muss, um
 welche Preise es sich bei den angegebenen
„statt-Preisen“ handelt. Unauffällige Erläu-
terungen im Kleinstdruck am Ende der
 Werbung in Verbindung mit mehreren an-
deren Hinweisen reichen hiezu nicht aus.

Im konkreten Fall hat er auch festgehal-
ten, dass bei Elektrogeräten und Elektronik-
produkten nicht nur ausgewählte Leis-
tungsmerkmale, sondern auch der Herstel-
ler und die Typenbezeichnung für eine Kauf-
entscheidung im Hinblick auf Qualitätsvor-
stellungen und Erleichterung bzw. Verhin-
derung von Preisvergleichen von Bedeutung
sind. Der von unvollständigen Werbeaus -
sagen ausgehende und die Unlauterkeit
 unterstreichende Anlockeffekt als Befassen
mit dem preislich attraktiven Angebot ist
unabhängig davon, ob sogenannte Marken-
geräte oder No-Name-Produkte angeboten
werden.

In einer weiteren Entscheidung zu einer
Werbung mit „statt-Preisen“ (4 Ob 54/09h
vom 29.9.2009) hat der OGH ausgeführt,
dass der Zeitpunkt, auf den der „Listenpreis“
hier bezogen wurde, zur Mehrdeutigkeit bei-
tragen kann. Der angesprochene Durch-
schnittsinteressent wird grundsätzlich die
Erwartung haben, dass es sich um eine nicht
weit zurückliegende und daher noch aktu-
elle Preisfestsetzung handeln wird.

Der angegebene „statt-Preis“ als vom Lie-
feranten bzw. Hersteller zum Zeitpunkt der
Markeinführung unverbindlich empfohle-
ner Listenpreis war daher irreführend, weil
dem Prospekt nicht entnommen werden
konnte, dass die Markteinführung des be-
worbenen Schi samt Bindung schon längere
Zeit, konkret zumindest ein Jahr zurücklag

und der vom Lieferanten bzw. Hersteller
empfohlene Listenpreis mittlerweile deut-
lich, nämlich um 100 EUR auf 499,95 EUR
gesunken war.

Schließlich hat der OGH in seiner Ent-
scheidung zu einer „Nirgends-billiger-Ga-
rantie“ (4 Ob 31/10k vom 23.2.2010) festge-
halten, dass ein Durchschnittsverbraucher
ohne aufklärenden Hinweis annehmen darf,
dass der damit Werbende auch auf kurzfris-
tige Aktionen von Mitbewerbern reagiert,
wenn wie hier in Anspruch genommen
wurde, in einer bestimmten Produktgruppe
„immer“ billiger als die Konkurrenz zu sein.

OGH-Entscheidungen

Die ausgewählte OGH-Entscheidung
Der Oberste Gerichtshof (OGH – Website www.ogh.gv.at) prägt maßgeblich 

das Lauterkeitsrecht. Eine immer wieder in UWG-Verfahren zu klärende Frage 

ist die Gestaltung von „statt-Preisen“ oder Bestpreisgarantien, wobei sich 

der OGH aktuell wieder mit solchen Sachverhalten beschäftigt hat.

MAG. HANNES SEIDELBERGER



Gerichtliche Interventionen

24 Cg 131/09k (Landesgericht
Klagenfurt)

Eine Firmengruppe aus Slowenien be-
treibt bei den Grenzübergängen zwi-
schen Slowenien und Österreich bei-
spielsweise bei Spielfeld und Bad
Radkersburg oder dem Karawanken-
tunnel sogenannte Kompas-Shops, in
welchen sie für Reisende neben Le-
bensmitteln oder Vignetten unter an-
derem auch Tabakwaren verkauft. 

Dabei führte sie in Aussendungen
zugestellt durch die österreichische
Post im Einzugsbereich dieser Ge-
schäfte nahe der Grenze in Österreich
unzulässige und irreführende Tabak-
werbung. So wurde mit dem Slogan
„Stop & Shop“ – „Noch besser als in
den Duty-Free-Zeiten“ plakativ her-
vorgehoben angepriesen, dass man
sich beim Einkauf von 800 Zigaretten
bis zu € 70,– in jedem Kompas-Shop
ersparen würde (siehe Abbildung).

Dies verstößt gegen die rechtlichen
Bestimmungen, die in Österreich für
an österreichische Verbraucher ge-
richtete Werbung für Zigaretten gel-
ten. Gemäß § 11 Tabakgesetz ist Wer-
bung für Tabakerzeugnisse grund-
sätzlich verboten, soweit nicht eine
der hier aber nicht vorliegenden Aus-
nahmetatbestände anwendbar ist.
Gemäß § 11 Abs. 6 Tabakgesetz ist
überdies auch jede verbilligte Abgabe
mit dem Ziel der direkten oder indi-
rekten Verbrauchsförderung verbo-
ten. 

Hinzu kommt, dass gemäß § 7a Ta-
bakgesetz Tabakerzeugnisse, die au-
ßerhalb des Bundesgebietes aus-
schließlich für private Zwecke erwor-
ben werden, im Ausmaß von höchs-
tens 200 Stück in das Inland verbracht
werden und im österreichischen In-
land in Gewahrsam gehalten werden
dürfen, sofern die auf diesen Zigaret-

ten angebrachten Warnhinweise
nicht den österreichischen Bestim-
mungen entsprechen. Der durch-
schnittliche Adressat der Werbeaus-
sendung, welchem die zollrechtli-
chen Detailbestimmungen nicht im-
mer bekannt sind, wird daher darü-
ber getäuscht, dass die Einfuhrgrenze
nach Österreich nicht wie angekün-
digt 800 Zigaretten beträgt.

Die Bestimmungen des österrei-
chischen Tabakgesetzes entsprechen
den gemeinschaftsrechtlichen Vorga-
ben. Gemäß Art 3 der Richtlinie
2003/33/EG ist Werbung für Tabaker-
zeugnisse auf Veröffentlichungen zu
beschränken, die ausschließlich für
im Tabakhandel tätige Personen be-
stimmt sind. Sonstige Werbung in der
Presse und anderen gedruckten Ver-
öffentlichungen ist verboten. Auch
das slowenische Recht enthält im
Hinblick auf diese Richtlinie ver-
gleichbare Werbebeschränkungen für
Zigaretten und ein grundsätzliches
Verbot des Bewerbens, welcher direk-
ten oder indirekten Art auch immer
von Tabak und Tabakwerbung.

Tabakwerbung in Österreich ent-
gegen den Bestimmungen des Tabak-

gesetzes und der Richtlinie
2003/33/EG ist gemäß § 1 UWG eine
unlautere Geschäftspraktik. Überdies
ist die unbestimmte Preiswerbung
mit Ersparnis bis zu € 70,– eine nach
§ 2 UWG irreführende Geschäftsprak-
tik, die geeignet ist, die Werbeadres-
saten über diese angebliche Preiser-
sparnis in Irrtum zu führen. So ist un-
klar, an welche Voraussetzungen die
fett hervorgehobene Ersparnis von
bis zu € 70,– beim Einkauf von 800 Zi-
garetten gebunden ist.

Auf Werbung, die sich am österrei-
chischen Markt auswirkt, ist gemäß
Art 6 Rom II-Verordnung 864/2007/EG
bzw. § 48 Abs. 2 IPRG österreichisches
Recht anzuwenden. Diese Firmen-
gruppe hat sich auch gleich nach Ein-
bringung der Klage des Schutzverban-
des in einem gerichtlichen Vergleich
zur sofortigen Unterlassung dieser
Werbeankündigungen betreffend Ta-
bakwaren in Österreich verpflichtet.

52 C 1844/09a (Bezirksgericht
Innere Stadt Wien)

Eine Elektrohandelskette bewarb irre-
führend im Rahmen einer umfang-
reich angekündigten SAT-Receiver-
Aktion unter dem Slogan „einzigartig
scharf sehen mit HD-TV“ unter ande-
rem in der Kronen-Zeitung mit dem
weiteren hervorgehobenen Slogan
„zukunftssicher – HD-TV-Receiver
mit neuester Technologie & neuer
ORF-Karte!“ einen digitalen HD-TV
SAT-Receiver der Marke Strong SRT
7500 um den plakativ herausgestri-
chenen günstigen Preis von € 169,–
mit einer abgebildeten grünen ORF
Digital SAT-Karte. Allerdings war die-
ses Produkt ausweislich der Liste der
zertifizierten Receiver veröffentlicht
unter www.orf.at gar nicht TÜV-zerti-
fiziert.
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HD-TV SAT-Receiver, für welche
der problemlose ORF-Empfang ge-
währleistet ist, werden vom TÜV nach
gemeinsam mit dem ORF festgeleg-
ten Richtlinien auf ihre Fähigkeit, die
Programme des ORF zu empfangen
und korrekt darstellen zu können, ge-
prüft und bei positivem Testergebnis
zertifiziert. Das Publikum erwartet
sich bei einem gemeinsam mit der
neuen grünen ORF Digital SAT-Karte
beworbenen oder verkauften HD-TV
SAT-Receiver daher einen solchen,
der die ORF Richtlinien bzw. die
Kombinationsvoraussetzung erfüllt,
insbesondere auch TÜV-Austria ge-
prüft ist. 

Die Werbeankündigung erweckte
den irreführenden Eindruck, dass
dieser preisgünstige Strong HD-TV
SAT-Receiver den Voraussetzungen
zur Gewährleistung des einwand-
freien ORF-Empfangs bzw. den vom
ORF aufgestellten Richtlinien ent-
spricht, wozu auch die TÜV-Zertifi-
zierung zählt. Dieser falsche Eindruck
einer Bestätigung durch den ORF
wurde durch die Abbildung einer grü-
nen ORF DIGITAL SAT Karte noch
verstärkt. Über das Nichtvorliegen
derart entscheidungswesentlicher
Produkt- und Leistungsmerkmale

wäre unzweifelhaft deutlich aufzuklä-
ren. 

Die Verwendung von Gütezeichen,
Qualitätskennzeichen oder Ähnli-
chem, ohne die erforderliche Geneh-
migung ist eine im Sinne der Z 2 des
Anhangs zum UWG jedenfalls irre-
führende Geschäftspraktik. Weiters ist
das Aufstellen einer Behauptung,
dass ein Produkt bestätigt, gebilligt
oder genehmigt worden sei, obwohl
dies nicht der Fall
ist oder wenn den
Bedingungen für
die Bestätigung,
Billigung oder Ge-
nehmigung nicht
entsprochen wird,
eine irreführende
Geschäftspraktik
im Sinne der Z 4
des Anhangs. Das
Herbeiführen ei-
ner Täuschungs-
eignung über we-
sentliche Merkmale des Produkts und
die Merkmale von Untersuchungen,
denen das Produkt unterzogen
wurde, verstößt gegen §§ 1 und 2
UWG.

Die Elektrohandelskette und der
Hersteller verpflichteten sich nach
Aufforderung beide zur Unterlassung
solcher irreführender Ankündigun-
gen, wobei der mit dem Hersteller ab-
geschlossene gerichtliche Unterlas-
sungsvergleich ebenfalls in der Kro-
nen-Zeitung veröffentlicht wurde.

Abbildung Inserat Media Markt

2 Cg 250/09f (LG Wels)

Ein österreichweit tätiger Lebensmit-
teldiskonter bewarb in einer groß auf-
gezogenen Werbekampagne in ganz-
seitigen Inseraten, etwa in der Kro-
nen-Zeitung, in seinen Prospekten

bzw. Flugblättern sowie auf der Web-
site unter der Rubrik aktuelle Ange-
bote plakativ hervorgehoben als
Preisknüller ein chiliGREEN Platin SE
Laptop-Angebot zu einem sensatio-
nell günstigen Preis, weil nämlich un-
ter anderem inklusive dem „brand-
neuen Betriebssystem Windows 7 so-
wie inklusive Microsoft Office Enter-
prise 2007 scharf kalkuliert um 
€ 499,– per Stück“. Hinweise auf ir-

gendwelche Nutzungs- oder Lizenz-
beschränkungen fanden sich in der
Werbung insbesondere in der Zeitung
nicht.

Auf Seite 6 des Prospekts wurde das
Angebot nochmals ganzseitig mit ei-
nem „riesigen Softwarepaket“ ange-
priesen und dabei auch bunt und pla-
kativ hervorgehoben als „sensatio-
nell! im Preis inkludiert“ betont, dass
unter anderem Microsoft Office-En-
terprise 2007 im Preis beinhaltet ist.
Nur auf dieser Seite, nicht aber auf
der Vorderseite des Prospekts, fand
sich neben der hervorgehobenen An-
gabe „sensationell! im Preis inklu-
diert: Microsoft Office 2007“ ein
kaum merkbarer winziger Fußnoten-
hinweis: „Auf diesem Notebook ist
Office Enterprise 2007 vorinstalliert,
jedoch nicht aktiviert. Den Product-
Key für die Aktivierung erhalten Sie
nach Registrierung als bezugsberech-
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tigte/r Schüler/in, Student/in oder
Lehrkraft einer österreichischen
Schule, Fachhochschule oder Univer-
sität. Weitere Informationen dazu
sind in der Packung enthalten“.

Tatsächlich war aber auf dem Lap-
top die neue Microsoft Office Enter-
prise 2007 lediglich vorinstalliert,
nicht aktiviert, und überdies nur mit
einer eingeschränkten Lizenz verse-
hen, nämlich derart eingeschränkt,
dass der nötige „Product Key“ für die
zur dauernden Benutzung erforderli-
che Aktivierung des Programms nur
für einen äußerst eingeschränkten
(privilegierten) Personenkreis, näm-
lich Schüler, Studenten und Lehr-
kräfte von österreichischen Schulen,
Fachhochschulen oder Universitäten
erhältlich war. Bei den Anforderun-
gen des Product-Key war zu bestäti-
gen und anzugeben, dass man Schü-
ler/in, Student/in und Lehrer/in ist
und sind die dafür geltenden Lizenz-
bestimmungen zu akzeptieren, so-
dass Käufer, welche nicht diesem ein-
geschränkten Nutzerkreis ange-
hören, die Software nicht benüt-
zen durften bzw. diese zusätzlich
zu Marktpreisen erst erwerben
und installieren müssten. Auch
Microsoft teilte auf eine schriftli-
che Anfrage dazu mit: „Sofern es
sich bei der von Ihnen beschrie-
benen Software um eine Micro-
soft Student Select Lizenz han-
delt, ist diese speziell für Schüler,
Studenten, Lehrer und sonstige
ausbildungsberechtigte Personen
bestimmt“. 

Auf diese äußerst einschrän-
kenden Merkmale bzw. Bedin-
gungen des Angebots einer bloß
vorübergehenden Vorinstallation
und der fehlenden Nutzungsli-
zenz für Personen, die nicht
Schüler, Studenten oder beson-
ders qualifizierte Lehrkräfte sind,

wurde nicht, jedenfalls zweifelsohne
nicht ausreichend deutlich hingewie-
sen. Der Durchschnittsverbraucher
wird dies in der Regel erst nach dem
Erwerb, wenn er die Laptop-Box und
den Laptop öffnet, bemerken. Die
Standard Microsoft Office 2007 Lizenz
kostete gemäß der Preisinforma-
tion unter www.office.microsoft.com 
€ 549,–, also mehr als die Kombina-
tion von Hard- und Software im 
chiliGREEN Laptop Angebot der Be-
klagten.

Insgesamt täuschte die Werbung
entgegen §§ 1, 2 UWG daher über we-
sentliche Merkmale des Produkts im
Sinne des § 2 Abs. 1 Z 2 UWG, den
Preis bzw. das Vorhandensein eines
besonderen Preisvorteils nach § 2
Abs. 1 Z 4 UWG, über die Notwendig-
keit einer Zusatzleistung, nämlich des
Lizenzerwerbs bzw. -nachkaufs, für
Angehörige anderer Käufergruppen
als jene, die der Zielgruppe der Leh-
rer, Schüler und Studenten angehö-
ren als Verstoß gegen § 2 Abs. 1 Z 5

UWG sowie über die Rechte des Ver-
brauchers bzw. die Risken wie Urhe-
berrechtseingriff, denen er sich mög-
licherweise aussetzt, wenn er, ohne
Angehöriger der Zielgruppe zu sein,
den Product Key anfordern sollte.

Aufgrund der eingebrachten Klage
verpflichtete sich der Lebensmittel-
diskonter auch, diese irreführende
Werbung zu unterlassen, und trug in
Absprache mit Microsoft dafür Sorge,
dass alle bisherigen Käufer diese Soft-
ware doch ohne diese Einschränkung
legal benutzen konnten. 

5 C 680/10a (Bezirksgericht für
Handelssachen Wien

Eine Lebensmittelhandelskette mit
zahlreichen Verkaufsstellen in ganz
Österreich warb irreführend im Hör-
funk sowie in der Printwerbung, etwa
in ganzseitigen Inseraten am Titel-
blatt der Krone bunt, für Fleisch- und
Wurstwaren des Fleischers „Hofstäd-

ter“, welche unter anderem auch
bei dieser Lebensmittelhandels-
kette zu haben wären, in Verbin-
dung mit dem Markenzeichen
„Hofstädter“. Dabei wurde der
unzutreffende Eindruck erweckt,
dass Herr Hofstädter ein eigen-
ständiger traditioneller Fleischer
wäre, welcher Fleisch und Wurst-
waren aus seinem eigenen Be-
trieb „die was zu 100 % aus öster-
reichischem Fleisch sind“ unter
anderem auch bei zwei Filialket-
ten dieses Handelskonzern ver-
treiben würde.

So wurde im Hörfunk ausge-
führt, dass sich „Der Hofstädter
wieder was erlaubt hat ... Dem
Hofstädter sein gutes Fleisch
gibt’s auch beim …“. Der Ein-
druck eines real existenten Flei-
schers bzw. Fleischereibetriebs

18 Recht und Wettbewerb



Gerichtliche Interventionen

des Herrn Hofstädter wurde durch
die in der Werbung in den Vorder-
grund gerückte Person des Herrn
Hofstädter und die Betonung seiner
Markenprodukte noch verstärkt. 

Nach den vorliegenden Informa-
tionen gab es allerdings keinen
Fleischhauerbetrieb eines Fleischers
Hofstädter, sondern handelt es sich
vielmehr um eine bloß fiktive Werbe-
figur, mit welcher industriell gefer-
tigte Fleischwaren unter einer Eigen-
marke in Konzerngesellschaften ver-
trieben werden. Nach Auffassung des
Schutzverband ist diese Art der Wer-
bung irreführend entgegen §§ 1, 2
UWG.

Ein Durchschnittsverbraucher er-
wartet sich einen echten Fleischer
Hofstädter, der seine österreichischen
Fleischwaren aus seinem eigenen Be-
trieb unter seiner Marke neu auch an
diese Lebensmittelhandelskette zu-
liefert, so wie auch Produkte anderer
österreichischer Markenbetriebe dort
erhältlich sind. Er rechnet aber nicht
damit, dass es sich um eine bloß fik-
tive Werbefigur für Eigenmarken-
Fleischware dieses Konzerns handelt.
Die Verbraucher werden über Person
und Eigenschaften des Unterneh-
mers ebenso wie über Art und Merk-
male der Produkte getäuscht, was
nach § 2 Abs. 1 Z 1, 2 und 6 UWG un-
zulässig ist.

Dass Eigenprodukte bzw. Produkte
aus dem eigenen Betrieb eines tradi-
tionellen Fleischers, der besonders
auf österreichische Qualität und Her-
kunft achtet, geeignet sind, den Kauf-
entschluss der Konsumenten zu be-
einflussen, hat der OGH erst kürzlich
im Zusammenhang mit der als irre-
führend beurteilten „Bio-Bäcker“-
Werbung (siehe letzte Ausgabe von
Recht und Wettbewerb) bestätigt.

Diese Lebensmittelhandelskette
verpflichtete sich gleich in einem ge-

richtlichen Vergleich mit ganzseitiger
Veröffentlichung in der Kronen-Zei-
tung, eine solche Werbung mit dieser
Marke zu unterlassen, ohne darauf
hinzuweisen, dass es sich um eine Ex-
klusivmarke für diese Verkaufsstellen
handelt.

4 Cg 16/10k (LG Wels) 

Ein Lebensmitteldiskonter mit zahlrei-
chen Betriebsstätten bot in seinen Pro-
spekten laufend Elektrogeräte an, wo-
bei sich beim Schutzverband Be-
schwerden häuften, dass in dessen Fi-
lialen der Rücknahmeverpflichtung
nach der Elektroaltgeräteverordnung
( E A G - V O )
nicht entspro-
chen wurde.
Entgegen der
Darstellung auf
die Unterlas-
sungsaufforde-
rung, dass es
sich um ein
e i n m a l i g e s
Missverständ-
nis unerfahre-
ner Mitarbeiter
bei der Verwei-
gerung der
Rücknahme von Kühlgeräten in einer
Filiale in Oberösterreich gehandelt
hätte, kam es weiterhin systematisch
zur Verweigerung der Rücknahme. 

So wurde in Filialen in Graz im Zu-
sammenhang mit dem Angebot eines
auch auf der Website beworbenen
TFT-Monitors den Kunden gegen-
über mehrfach die Rücknahme eines
gleichwertigen Elektroaltgerätes mit
dem Hinweis, man müsse dieses
selbst zu einer Entsorgungsstelle
bringen, abgelehnt. In gleicher Weise
wurde auch in Filialen in Wien darauf
verwiesen, dass man dies bei der MA

48 oder woanders selber entsorgen
müsste. Weiters bekamen wir Mittei-
lungen, dass Konsumenten Elektro-
geräte zwar bei diesem Lebensmittel-
diskonter kauften, jedoch das auszu-
tauschende Elektroaltgerät mangels
Rücknahme beim Elektrofachhandel
zurückgeben wollten bzw. auch ein-
fach vor den Geschäften des Elektro-
fachhandels abstellten. 

Der Verstoß gegen die Rücknahme-
verpflichtung nach der EAG-VO ist im
Sinne §§ 1 und 2 UWG unlauter und
zweifelsohne geeignet, sich erheblich
zum Nachteil der gesetzestreuen Mit-
bewerber auszuwirken. Überdies
wurden die Konsumenten durch das
Verweisen auf eine Selbstentsorgung

auch über das Vorliegen der gesetzli-
chen Rücknahmeverpflichtung in die
Irre geführt.

Nachdem die außergerichtliche
Unterlassungsaufforderung negativ
beantwortete wurde, brachte der
Schutzverband einen Antrag auf
einstweilige Verfügung ein, welchem
vom Gericht vollinhaltlich entspro-
chen wurde. Aufgrund der Klage
wurde dann ein gerichtlicher Unter-
lassungsvergleich abgegeben und
Kontrollen ergaben, dass nun die
Rücknahme offensichtlich lückenlos
durchgeführt wird.
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Programm der Liga-Tagung in Bordeaux
Alle Sitzungen finden im Hotel Mercure Cité Mondiale statt

Donnerstag, 30. September 2010
14.00–18.00: Teilnehmerregistrierung und Ausgabe der Kongressunterlagen
16.30–18.30: Forum an der „Ecole Nationale de la Magistrature (ENM)“: 
„Die Rolle der nationalen Richter bei der Anwendung des europäischen Wettbewerbsrechts“
19.00–19.30: Weinverkostung
19.30–23.00: Abendessen im Jefferson Room

Freitag, 1. Oktober 2010
9.00–9.30: Eröffnungssitzung: Laurence Idot, Präsidentin der französischen LIDC-Landesgruppe (AFEC)
und Marco Francetti, Präsident der LIDC
9.30–10.15: Rede Bruno Lasserre, Präsident der französischen Wettbewerbsbehörde
10.45–12.30: Frage A: 
„Welche Vereinbarungen eines Informationsaustauschs über Preise in vertikalen 
Vertriebsverbindungen sollen, wenn überhaupt, verboten sein?“
Vorsitzender: Christian Bovet, Dekan der juridischen Fakultät der Universität Genf, Schweiz
Internationale Berichterstatterin: Elisabeth Legnerfält, Seniorpartner, Delphi, Schweden
14.00–15.45: Podiumsdiskussion: „Grenzüberschreitende Werbung für Alkohol: Wettbewerb 
und freier Waren- und Dienstleistungsverkehr“
Teilnehmer: Albert Zenou, Journalist, Prof. Eric Agostini, Universität Bordeaux und zugelassener
Rechtsanwalt, Peter Oliver, Direktion Recht, Europäische Kommission und Tim Wallwork, 
Jurist, Brown-Forman
16.15–17.15: Frage B: 
„In welchem Umfang sollen geistige Eigentumsrechte (Markenrecht, Urheberrecht, 
Musterrecht und Herkunftsbezeichnung) vergleichende Werbung beschränken?“
Vorsitzender: Erik Vollebregt, Greenberg Traurig, Niederlande
Internationaler Berichterstatter. Prof. Dr. Jochen Glöckner, Universität Konstanz, Deutschland
17.15–18.15: Rede Nadia Calvino, stv. Generaldirektorin, Generaldirektion Wettbewerb, 
Europäische Kommission
19.15–20.15: Begrüßungsrede und Empfang durch Bürgermeister Alain Juppé im Rathaus von Bordeaux

Samstag, 2. Oktober 2010
9.00–10.30: Arbeitssitzungen zu Fragen A und B
11.00–12.15: Podiumsdiskussion: „Die Wechselwirkung zwischen Kronzeugen, Strafrecht und 
zivilrechtlicher Durchsetzung durch die Wettbewerber“
Vorsitzender: Frédéric Jenny, Richter am Obersten Gerichtshof in Frankreich (Cour de Cassation),
Teilnehmer: Wouter Wils, Direktion Recht, Europäische Kommission sowie Gastprofessor, 
King’s College, London, Jasper de Gou, Rechtsberater Wettbewerbsrecht, Akzo Nobel NV, Niederlande
und Bruce Kilpatrick, Partner, Addleshaw Goddard LLP, Großbritannien
12.15–13.00: Generalversammlung, dann freier Nachmittag
20.00: Gala Dinner im Giscours Castel

Sonntag, 3. Oktober 2010
9.30: Abfahrt vom Hotel Mercure nach Saint-Emilion (Besichtigung und Mittagessen)

Weitere Informationen unter www.congres-lidc.org. 


